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Bekanntmachungen des Landrats

J n h a l t s v e r z e i ch n i s: Traueranzeige Adolf Griinig Seite

155 —- Viehfenchenpolizeiliche Anordnung S.15»5 ——,Ver-

ordnung über das Verbot der Anwendung arseuhaltiger

Vflanzenfchustzmittel bei blühenden Kulturpflanzen S».15i)

Änderung der Richtlinien zur,»Bekämpfung des Froftspan-

ners S 155 « Verordnung " über « das« ,,Natnrschutzgebiet

Vogelfreistätte Bogfchützer Teiche« S.156—--Ver·waltungs-

gebühren S. 156 -—— Verleihung des Treudienstehrenzei-

chens·"anJagdschutzbeamte S-.156 ——Aufhe·bung zweier

Entfchnldnugsverfahren S-.156 «— Achtung, Eigentümer

von Kraftfahrzengen S.156 —"—·« Bekanntmachnngen anderer

Behörden S.157 - ‘ .

 

Am 6. d. Mir verschied -
der Bauer · -

Adolf- Grumg .
attsstenkwitz _ . .

» Der Verstorbene snntrssüber 10 Jahre als

_ Amtsvorsteher des Llnjtssbezirks Gutwohne in

..vorbildlicher-Weise« tätig. Er. hat darüber hin-
·, aus-seine ganz:L’.-Kraft unter Zurückstellung der
eigenen Persönlichkeit für weitere Ehrenämter

zur Verfügung gestellt." —- ' «

Ein ehrendes Gedenken bleibt ihm gesichert.

Oels, den 7. November 1938 «

Der Landrat

D e l o ch

.'-.' .. s« "-« « ‘v. . -.. _ .‚. ,. .1 ‚ .« ..
«- « « r- - I.. «

„g— ‚- .' s-- v »«,. 12-1" —  
L 4 Oels, den 10· November 1938

Viehsenchenpolizeiliche Anordnung
Die Maul- und Klauenseuche ist amtstierärztlichs

in Pontwitz, Kreis Oels
neu festgestellt worden.
. Zum Ssperrbezirk habe ich den Ortsteil Pontwitz vom An-
fang Alt-Ellguth bis zum Arbeitsdienstlager einschließlich- er-
klärt. Für das Ssperrgebiet gelten die Bestimmungen mein-er
viehseu enpolizeilichen Anordnung svom 6. Januar 1938 —-
Krcisblatt S. 1 und 2 —.

Die Abheilung der Maul- und Klauensench ist in
Briefe, Klein-Mühlatschütz und - athe

fest estellt und die Desinfektion vorgenommen worden. Die über
dich Orte berhängten Sperrmaßnahmen habe ich aufgehoben

 

 Der Landrat

Jcrordnnng .
über das Verbot der Anwendung arsenhaltigcr Pflanzenschutz-

mittel bei blühend-en Kulturpslanzen

Auf Grund des § 2 des Gesetzes zum Schutzedcr landwirt-.

schriftlichen Knlturpflanzen vom 5. März 1937 Reichsgesetz-bl.

I, S. 271) wird mit Ermächtigung des Reichsminifters für- Er-
nährung nnd Landwirtschaft vom 5. August 1938 — II A 3 —-

2267 —- verordnet:
_

§ 1

»Zum Schutze der Bienen» ist es verboten, Obstbäume nnd-·
-strancher, sowie andere gartnerischse und landwirtschaftliche-
Kulturpflanzen, insbesondere Raps, während der Blüte mit

"·-"arsenhaltigen Pflanzenschntzmitteln zu befpritzen oder zu be-
stäuben. " " , "

§ 2«
« Das Ver-bot des § 1 gilt nicht
a) für die Behandlung von Reben,
b) für die Behandlung von Kartoffeln nnd Spargelv mit:

arseuhaltigen Spritzmitteln,
c)‘ für die mit Zustimmung des Reichsministers für Ernähkxss

rung und Landwirtschaft durchgeführten wissenschaftlichenszT
Forschungen und Versuche. (

’ § 3 -. . . - ·
. Werden Vorschriften dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird

.-« nach § 13 des Gesetzes zum Schutze" Der lan-dwir·tschaftlichmKulturpflanzen bei :vorsätzlicher Begehung tnit Gefängnis bis zu
-« ’ zwei Jahren snnd Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen, bei

fahrlässig-er Begehunsg mit Geldstrafe bis zu 150 RM und mit
« Haft oder mit einer dieser Strafen bestraft.

, . s 4 sz .d
1. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

Tigkiszsz in Kraft. .
2. Gleichzeitig treten die landesriechtlichen Vorschriften zum

« Schutze der Bienen außer Kraft.

B r e sla u, den 6. Oktober 1938.

Der Regierungspräsident
Laut-wirtschaftliche Abteilung

L 6 VI 1433/38.

L 4 1544 O ers, den 5. November 1938
Veröffentlicht.

Der Landrat

L 4 . Oels, dn 4. November 1938

Aendserung der Richtlinien zur Bekämpfung des Frostspanners
an Obstbiiumen

«In den im Amtsblatt 1938, S. 43 vieröffentlichsten Richt-
lmien erhalten die Nummern 3 und 4 folgendeFas ung: .

„3. Es» darf nur klebfahi er, von der Biologis en Reichs-
anstaltsur ·Land- nnd For twirtschaft als den Normen ent-
sprechend anerkannter Raupenleim verwendet werden.
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4.. Der Raupenleini darf nur auf Gürtel aus öldichteni
Papier.(Raupenleimpapier) aufgetragen werden. Unmittekbares
Aufstreichen des Leinies auf den Stamm schadet besonders jun-
e_n Bäumen Das wenigstens 12 Zentimeter breite Raupen-
einipapier ist auf der vor-her eglätteteii Rinde mittels Bind-
fadens so fest anzulegen, daß fsäfroftspaiiner nicht durchkriechen
sonnen Der Leim ist in einem wenigstens 8 Zentimeter brei-
ten Streifeii auf das Papier aufzutragen.«

Breslaii, den 7. Oktober 1938. (l. 6. VI. 1790/37)

Der Regierun spräsident
.. Landwirtschastli e Abteilung

Ver-offentlicht.

Die Poslizeiverordnung zur Bekämpfung des Frostspanners
vom 23. '11. 1937 ist im Kreisblatt 1937 auf Seite 175 ver-
öffentlicht.

Der Landrat

iib da N t s b flerorbtiunegt t' er . s » a ur einträge iet Voge· r -s äte Bogschiitzer Teiche-«
in der Gemarknng wenn, Kreis Oels

Auf Grund der §§ 4, 12, Abs. 2, 13, Abs. 2, 15 unb 16, Abs.
2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I,
S. 82l), sowie des § 7, A« s. l und 5 der Durchführungsver-
ordnung vom 31. Oktober 1935 (R«G"Bl. l, S. 1.275) wird mit
Zustimmung der obersten sJ'iatnrfdwtgheh-briie, sowie mit Er-
mächtigung des IReichsjä ermeisters auf Grund des § 36, Abs.
6 der Ausführungsveror nung vom 27. März 1935 (RGB"l. I,
S. 431) 311m Rei sjag esetz in der Fassung vom 5. Februar
1.937 (RGBl. l, m. 17 ) folgendes verordnet:

§ 1
Die ,,Bogschiitzer Teiche-« in der Gemarkuiig Bogschütz, Kreis

Oels, werden in dem im § 2, Abs. l näher bezeichneten Uni-
fange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das

eichsnatiirschutzbuch eingetragen und damit unter den Schutz
des Reichsiiatiirschiitzgesetzes gestellt.

§2
1. Das Schutzgsebiet hat eine Größe von 35 ha und umfaßt

in der Gemarkung Bogschütz, Kartenblatt 2, die Parzellen am.
75, 76 und 221/71.

2. Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte rot ein-(
en, die bei der obersten Naturschntzbehörde niedergelegt-etra

gt. eitere Ausfertiguiigen dieser Karte befinden sich bei der
eichsstelle für Naturschutz, bei der höheren Naturschutzbehiörde

in Breslau, der unteren Hiatsiirschutzbehörde in Oels und dem
Bürgermeister in Bogschiistz.

Jm Bereich des Schutzgebisetes ist verboten:

a.) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder
Teile davon a«bzupslüeken, abzuschneiden oder a zureißen,

b) freile‘benben Tieren nachzustellen, sie mutiwillig u benu-
ruhigen, ihre Brutstätten auszusuchen, zu ihrem
eignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu
töten oder uppen, Larven, Eier oder Nester sund sonstige
Brut-s und : ohnstätten solcher Tiere fortzuneshmen oder zu
beschädigen, unbeschadet der berechtigten Abwsehrmaßnah-
men Knlturschädlinge nnd sonst lästige oder sblutsaugende
. nsekten,

c) s flanzen oder— Tiere seinzubrinigeii,
d) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer aiizuinachen, Ab-

fälle wegziiwerfen oder das Gelände auf andere Weise zu
beeinträchtigen, ‑

e) Bodenbsesstandteile abzubauen, Sprenguiigen oder Grabun-
en vorzunehmen, Schutt oder Bosdenbestandteile einzu-
rin en oder die Bodengestalt einschließlich der natürlichen
Was erläiife oder Wasserflächen auf andere Weise zu ver-
ändern oder zu beschädigen,

f) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf
den Schutz des Gebietes hinweisen.

§ 4
1. Unsberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
b) die landwirtschaftliche und forstliche Bewirtschaftung und

Nutzung,
c) die rechtmäßige Ausübung der ,ifcherei, jedoch mit der

Maßgabe, daß der Kreisjiiigermeiter Ermächtigungen zur
Bekämpfung sogeiiannter fischereischädlicher Tiere auf
Grund des § 42, Abs. 2 der Aiisfiihriingsverordnung zum

ng ge-.

 

Reichsjagdgesetz nur mit Genehmigung des Gaujägser-
meist-ers gewähren kann. «

2. Maßnahmen gegen fortschreitende Verlanduiig sind in der
Zeit vom 1. September bis zum letzt-en Februar des da-
rauf folgenden Jahres gestattet.

3.· In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Verordnung von inir genehmigt werben.

. § 5
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung uswiderhandelt,

wirdjnach den §§ 21 und 22 des Reichsnaturs tzgesetzes und
den §§ 15 und 16 der Durchfiishrungsverordnung bestraft.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im Regie-
riiiigsaintsblatt in Kraft.

B r e s l a u , den 19. September 1938

Der Regierungs r' tdent
—- als höhere Natur-s örde ——-

J. A.:
gez. Dr. Ma rw ed el

 

LII Oels, den 28. Oktober 1938

Veröffentlicht!
Der Lands-at

L I 2 Oe l s, den 2. November 1.938

Verwaltungs-gebühren
RdErL d. RFHUWL im ms v. 29. 9. 1938 —

O-VuR Org 3060 III/38.

Polizeiliche Führungszeugnisse, Bescheinigungen aller Art und
Beglaubigun en von Abschriften für Zwecke der Wehrmacht sind
in jedem Fa e von den Ortszwleehörden gebührenfrei zu er-
teilen und mit dein Vermer ,,Nur gültig für Zwecke
d e r W eh r ma ch t” zu versehen.

“m...“

Es beteiht die Möglichkeit der Verleihung des Treu-dienst-
ehrenzei ens an Jagdschu sbeainte für 25--, 40- und 50 jährige
treue Dienste. Weiteres ·t im Kreisjägermeisteramt zu er-
fragen.

Kalau vom Hofe,
Kreisjägernieister.

L 4 Oels, den 4. November 1938
Veröffentlicht.

Der Landrat

L U Oels, den 2. November 1938

Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zur
Sicherung der Ernte und der landwitschaftlichen Entschuldung
im Ost-hilfegebiet vom 17. November 1931 habe ich über fol-
gende Betriebe das Sicherungsverfahren aufgehoben:

 

 

  

91b. Des Betriebsinhabers ‘Bemw

Nr« Name l Stand s Wohnort fangen

1. Richard Kaiser Wiesegrade,
Kreis Oels

2. Alois Niiiut Groß-Zöllnig,
Kreis Oels

Oels, den 4. November 1938

Achtung Eigentümer von Kraftfaihrzcugen
Der Eigentümer seines Kraftfahrzeuges muß der Zula angs-

stelle Anzeige erstatten, swenn er seine Wohnung wechse t, das ·
Fahrzeug veräußert, es umbaut oder außer Betrieb setzt. Zieht
er mit dem Fa rzeug in den Be irk einer anderen Ziilassungs-
stelle, hat er si bei der einen a‘ zunieldeii uiiid bei der anderen
anzumelden. Wechselt er seine Wohnung im Bezirk der gleichen
Fulassungsstelle sind die An aben über · ie Wohnung im Kraft-
ahrzeugbrief und -scheiiis un in den amtlich-en Karteien zu be-
richtigen. Es ist auch der Alassungsstelle zu melden, wenn
technische Aenderuiigeii am z hrzeug vorgenommen werden,
zum Beispiel der Motor ausgeswechselt, der Aufbau geändert,
zu einem Kraftrad ein Bei-wagen beschafft wird. Dabei ist

L7
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immer der Kraftsghrzeugbrief vorzulegen Wird das Fahrzeug her streng bestraft werden, und zwar mit Geldstra e bis zu
—- nichst nur vorubergehend —- außer Betrieb gelegt, so sind 150 mm oder mit Haft bis 6 Wochen Jeder deuts e Eigen-
Kraftfahrzeuglbrief und -schein abzuliefern
Ohne punltliche Erfüllung dieser Verpflichtungen durchs die diese Pflichten ge enüber dem Staat, der den Kraftverkehr viel-

Eigentümer sder Kraftfahrzeuge ist disc· richtige Führung der fältig fördert, er ".llen.
krafåfeahr eu Partei bei den Behörden nicht möglich. Nachiä '
eit r

ssigs
ra tfashrzeughalter bei diesen Obliegenheiten muß da- i

tiiiiner eines Kraftfahrzeuges sollte aber aus eigenem Antrieb

Der Landrat

Betauutmachungen anderer Behörden

Bekanntinachung

Vl'l. Nachtrag zur Satzung der min. Ortskranleirlasse für den
Kreis Oels vom 19. Februar 1934

1) § 25 erhält folgende Fassung:
I. Fürsorge für Genesende, namentlich durch Unterbrin-

gung in einem Genesungsheim, kann bis zur Dauer
" von 4 Wochen nach Ablauf der Krankenhilfe gewährt
werben.

iI. Die Kasse kann gewähren:

ill'.

a) Zuschüsse zu Heilverfahreii nach Maßgabe der Ver-
einbarungen mit der Arbeits emeinschaft zur Be-
kamspfung der Tuberkulose ins chlsesien,

b) Grholun skuren für gesundheits efiihrdete Mitglie-
der zur I erkhütiing einer Eran ung,

c) Zuschüsse u Zashnerfa kosten bis zum Höch tbetrage
ivon 30 RZJT im Einzelfaile s

Die Leistungen (Abs. l und II) dürfen für den einzel-
n_en Versicherten innerhalb eines Jahr-es die Dauer
eines Monats nicht übersteigen ·

2) § 32 Abs. I erhält folgenden Wortlaut: «

I. Versicherte, die innerhalb der letzten 6 Monate minde-
stens 3 Monate auf Grund leines Reichsgesetzes für den  

Fall der Krankheit versichert waren, erhalten Kranken-
pflege bis zur Dauer von 13 Wochen
a) für deii unterhaltssberechtigten Ehegattem
b) für die unterhaltsberechtigten Kinder bis zum voll-

endeten 15. Lebensjahr, soweit diese jedoch dauern-d
erwerbsunfäshig sind oder sich noch in der Schwanz-
-bi«ldung befinden, bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr, wenn sie sich gewöhnlich im ginlande aushalten
uiid nicht anderweit einen gesetzli en Anspruch auf
Krankenpflegse halben Für iinterhaltsberechtigte Eins-·
der von kinderreichen Versicherten (§ 34 Abs. lV),
wird die Altersgrenze allgemein aus das vollendete
18. Lebensjahr festgesetzt

Als Faniilienkrankenpflegc werden gewährt:
a) ärztliche Vehandlun und Zahiibehandlu im glei-

chen Umfange wie Für Versicherte. Die ‚’ 187 b, c
Ithth (Belang eines Krankenscheines) gelten entspre-

l ;
b) 50 v. H. der Kosten für Arznei und kleinere Heil-

mittel, für Serum (Di «htherie, Scharlach, Tetanus
-u. a.), ansulin iind Sa varsan 70 v. H.;

c) für anspruchsberechtigte Ehegatten und Kinder von
linderreichen Versicherten -(§ 34 Abs. lV) 70 v. H.
der Kosten für Arznei und kleinere Heilmittel.
 
 

 

 
Unter uns gesagt . . .

Wenn die holde Weiblichkeit sich mit nicht geringem

Aufwand auf die jeweils neueste Mode wirft. so haben diese

von uns so sehr geliebten Wesen immer eine feine Ent-

schuldigung zur Hand: „Ihr Männer wollt es ia so!"

So wie wir die Männer kennen, haben sie aber eine

gesunde Abneigung gegen allzuviel Getue und Gerede um

die werte Außenseite. Was uns in Wirklichkeit bezaubert.

ist die irische und nette. verstehende und herzerwärmende

Art der Frau selbst.

Kurz gesagt: dem Manne geht es mehr um den inneren

Wert der Dinge als um die äußere Form. Und zwar bei allen

Dingen. Sehen Sie doch. was er raucht: Preis und Format

der Zigarette interessieren ihn nicht. Schmecken soll sie und

zwar so appetitlich irisch wie die Haus Bergmann Privat.

 

 

» a

ßßfäiicb
V

ist« ab”?
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3) § 32 Abs. II erhält folgende Fassung:

-An Stelle der Krankenp
Zuschuß für 11111 und Lerpslegung in einem Krankenhaus

ioder einer gleich zu bewerteuden Krankenanstalt in Höhe
von 50 v. H der Kosten einschl. 50 v H der notwendigen
Uebersiihrungskosten, nach den jeweils fiir die Mitglieder zu
zahlendeu Siitzen gewähren. Für auspruchsberechtigte Ehe
gatten nnd Minder von kinderreichen Versicherten (§ 34
Abs. IV) werden die Krankenhauspsleige nnd Uebersiih
rungskosten nach Kassensätzen voll übernommen. § 21 gilt
entsprechend.

4) Hinter § 34 Abs. lll wird eingesiigt:

lV. .Kinderreiehe Versichserte im Sinne des § 3:3 Abs. l nnd
l sind solche Versicherte, die 4 oder mehr un erhalts-

bclcchtigtc Minder haben; die Zahl der überhaupt vor-
handenen Kinder ist nach dem Erlasz des Reichs- und
Preuszischen :)lrbeitsministers vom 21). 2. 1937 IIn
13133/37 nicht maßgebend. Als Kinder in diesem
Sinne gelten die im § 32 Abs. lll genannten .Kinder.
Der bisherige Abs. IV wird Abs. V

5) Dieser Satzungsnaehtrag tritt am ll;. November 1938 in
Kraft.
Nach Anhörung des Beirats tbeschlossen

Oele-, den 24. Oktober 1938

Der Leiter

l!

der Allg. Ortstrankenknsse fiir den Kreis Oels

(«Siegel) S- d) u l .3

‚r 7k

- Vorstehender Satzltngsnaehtrag, der unterm 3. ll· 1938 »s-
l(. ll. 479/38 —-— Die livetiehmigung und Zustinunung des Ober-  

Llege (Abs. I_) kann die Frasse einen Maß§

versichernn samtes in Breslau gesunden hat, wird hiermit ge-
96 er Satzung bekanntgegeben.

Lels, den ll). November 1938 I« — .

Der Leiter « « « ·
der Aug Ortstraukcnkassc für dcu Kreis Orts

. S d7 11 l z-
Verwaltnngsdirektor.

 

B re sla u, am 8. November 19313

Wetterbeticht des Ilieichswetterdieustes, Ausgabeort Beerdigu-

Fliigthasen

Ausgegeben am 8. ll. 1938

(l’IbDrneI‘ auch mit Qitellen-angabe verboten.)

Seit November-Anfang herrscht in Schlesien fiir die Jahres-·
seit mildes, teilweise sogar außerordentlich mildes Wetter. Das
Witternngsgepräge war dabei recht nnbestiindig und in den letz-
ten Tagen vielfach triibe.

Die milde Witterung geht jetzt 3n Ende. *3n Beginn der
zweiten Wochenhälfte werden die seit langem iiber Nordwest
europa lageruden arltisehen .Kaltluftmassen Deutschland über-
slnten. Dabei mnsz mit dem Auftreten von Iliiederschliigen »ges-
reehnet werden, die im Gebirge vielfach als Schnee fallen wer
Den. an den daraus folgenden Ta en wird Die Witterung sehr
kiihl nnd nnbeständig fein. Bei na ssoolgender “’Infbeiternng man
aneh im Flaehlande mit verbreiteten Nachtfrösten qertechne
werden. .

Tr. S eh a· f e r.

--. -—.——-- -» «
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Fa‘miliendrucksac’hen

In moderner Ausführung liefert schnell, sauber

Buchdruckerei Rothe z polm. O'els
Verlag der Oelser Zeitung „Lokomotive an der Oder“
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Besuchskarien

Verlobungsanzeigen
Vermählungsanzeigen
Geburtsanzeigen
Dankkarten alle-Akt

Einladungskarten
Traueranzeigen
Trauerdlnkkarlen
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